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 Entschuldigung für  

das Fehlen im Unterricht 

Name des Schülers / der Schülerin: ____________________________________________________________ 

Klasse / Kursstufe: ____________________________________________________________ 

Klassenlehrer*in / Tutor*in : ____________________________________________________________ 

Zeitraum des Fehlens: ____________________________________________________________ 

Grund des Fehlens: ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________ 
 

Auszug aus der Schulbesuchsverordnung (§ 2 Abs. 1 und 2): 
(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch nach § 1 Absatz 1 verhindert, ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und 

der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Das Vorliegen des zwingenden Grundes ist bei 

begründeten Zweifeln auf Verlangen glaubhaft zu machen. Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und 

diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten 

Tag der Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der 

Schule kann der oder die Entschuldigungspflichtige aufgefordert werden, unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über die Verhinderung nachzureichen. 

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn […] Unterrichtstagen, kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses verlangen. Lassen sich bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit des Schülers, der Teilnahmepflicht gemäß § 1 

nachzukommen, auf andere Weise nicht ausräumen oder bestehen begründete Zweifel an einer Verhinderung aus gesundheitlichen Gründen, kann der 

Schulleiter schriftlich anordnen, dass von den Entschuldigungspflichtigen künftig bei Verhinderung aus gesundheitlichen Gründen ein ärztliches Zeugnis 

vorgelegt wird. […] 
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